
Ein Informationsblatt vom

Landesfeuerwehrverband
Niedersachsen

Informationen unter

www.lfv-nds.de/arbeitskreise/seelsorge

• Ansprechpartner
• für Seelsorge bei Fragen und Nöten des Lebens,

die das Leben einer Einsatzkraft erschüttern
• für Gottesdienste zu Jubiläen, Einweihungen,

Jahrestagungen und anderen besonderen
Anlässen der Feuerwehren

• als Vermittler für regionale Kontakte in
Feuerwehrseelsorge und PSNV

• Berater
von Verbänden, Gremien und Führungskräften
sowie Verantwortlichen in der PSNV-E für die
Feuerwehren in Niedersachsen

• Vertreter
der Anliegen von Feuerwehrseelsorge und
PSNV in Gremien der Feuerwehren bzw. für die
Feuerwehren in Niedersachsen

• Impulsgeber
zum Aufbau von Strukturen der PSNV-E
in den Feuerwehren in Niedersachsen

• Netzwerker
zur Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen und zu
weiterführenden Unterstützungsangeboten

Feuerwehrseelsorge
Niedersachsen

Dafür bringen sie mit …
…	Fach- und Feldkompetenz in Feuerwehr, 

kirchlichem Leben, Seelsorge und PSNV;

…	Ritualkompetenz;

…	das Seelsorgegeheimnis als den besonderen 
rechtlichen Schutz von Verschwiegenheit;

…	das Netzwerk von Kirche und PSNV;

…	ökumenischen Geist;

…	die Einbindung in das Feuerwehrwesen 
als aktive Feuerwehrleute.

Unsere Fachberater „Seelsorge“ 
im LFV Niedersachsen

Christoph Konjer

konjer@lfv-nds.de 
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Feuerwehrseelsorge
in Niedersachsen
- PSNV-E in der Feuerwehr -

Wenn es auf der 
Seele brennt …

… stehen wir zur Seite!
Unterstützend und begleitend …

Die Fachberater „Seelsorge“ 
im LFV sind …



Feuerwehrseelsorge ergänzt die kirchlichen Unter-
stützungsangebote, sofern nicht ohnehin Mitar-
beitende der örtlichen Kirchengemeinde oder der 
regionalen Notfallseelsorge durch ihr Wirken in der 
Feuerwehr zu Feuerwehrseelsorgern:innen werden.

Fachberater:in „Seelsorge“
Feuerwehren können Seelsorger:innen gemäß § 7 (5) 
der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren 
(Feuerwehrverordnung – FwVO) als Fachberater:in in 
ihre Feuerwehr aufnehmen. Als Psychosoziale Fach-
kraft sind sie ein wichtiger Baustein in der psychoso-
zialen Fürsorge für Feuerwehrleute (siehe LFV-Info 
15/2019). Um das Netzwerk zu stärken, ist es sinnvoll, 
die Ernennung der Geschäftsstelle des LFV zu melden.

Als Fachberater „Seelsorge“ im Landesfeuerwehr-
verband Niedersachsen unterstützen wir gerne mit 
unseren Möglichkeiten.

Um den Anforderungen des Feuerwehrdienstes zu 
begegnen, wird qualifiziert ausgebildet. Gleiches ist 
für die psychische Gesundheit notwendig.

PSNV-E
Darum geht es in der Psycho-Sozialen Notfall-Versor-
gung für Einsatzkräfte. Sie beginnt präventiv in der Aus-
bildung. Sie kann begleitend in Einsätzen erlebt werden 
oder als Nachsorge nach belastenden Einsätzen. Dafür 
stehen entsprechend geschulte Fachkräfte zur Seite.

Feuerwehrseelsorge
In der Feuerwehrseelsorge wird diese psychosoziale 
Kompetenz durch die Einbindung in die Kirche ergänzt 
mit einer Ritualkompetenz und dem Seelsorgegeheimnis.

Das kann zum Beispiel ein Gottesdienst zum Jubiläum 
oder bei einer Fahrzeugübergabe sein. Dieses kann ein 
wichtiges Zeichen der Wertschätzung in der Öffent-
lichkeit werden und zugleich an Schutz und Segen des 
Himmels erinnern. 

Männern und Frauen in der Feuerwehr wird viel zu-
getraut. Zugleich wird viel von ihnen erwartet: Leben 
retten, Verstorbene bergen, vor Feuer schützen oder 
Brände löschen, Gefahren abwehren und technische 
Hilfe in unterschiedlichster Form leisten. 

Dabei ruht der Fokus schnell auf Fahrzeugen und Ma-
terial, Einsatztaktik und körperlichen Voraussetzungen 
für den Feuerwehrdienst. Das wichtigste Einsatzmittel 
der Feuerwehr ist und bleibt jedoch der Mensch. 

Auch wenn sie gut ausgebildet und ausgerüstet in den 
Einsatz fahren, bleiben Feuerwehrleute Menschen wie 
jeder andere. Das bedeutet: Was sie erleben, geht 
nicht unbedingt spurlos an ihnen vorbei. Die Eindrü-
cke eines Einsatzes können belasten, vorübergehend 
beeinträchtigen oder nachhaltig schädigen. 

Herausgefordert

Gut vorbereitet 
Das persönliche Gespräch der Seelsorge steht unter 
dem Schutz des Gesetzes und eröffnet Freiheiten, sich 
auszusprechen, unabhängig von möglichen rechtli-
chen Konsequenzen. 

Unterstützt
Keine/r muss mit dem Erlebten allein bleiben. Reden hilft!

In der Feuerwehrseelsorge stehen wir Einsatzkräften 
zur Seite. Wir bieten ihnen Begleitung und Unterstüt-
zung nach belastenden Ereignissen und Erlebnissen 
an. Wenn der Feuerwehrdienst an Grenzen führt und 
zur Herausforderung für sich oder im persönlichen Um-
feld wird, stehen wir neben Gesprächen in der Gruppe 
auch für individuelle Gespräche zur Verfügung, unab-
hängig von Kirchenzugehörigkeit oder persönlicher 
Weltanschauung.

Das Seelsorgegeheimnis bleibt gewahrt. Fachlich ko-
operieren wir mit weiteren psychosozialen Begleitan-
geboten wie zum Beispiel der Feuerwehrunfallkasse 
Niedersachsen.


